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	Rückzahlung unrechtmässig bezogener Leistungen


Verfügung

	1.
	Einleitung


Frau Muster, geb. 1.1.1950, Adresse, KSA-Nr. 000, hat sich am 15. Juni 2004 auf dem So- zialdienst der Gemeinde gemeldet und dargelegt, dass sie seit dem 1. Mai 2004 einer Er- werbstätigkeit nachgeht und Einkünfte erzielt. Den bereits bezogenen Mai-Lohn habe sie für Schuldenzahlungen bereits aufgebraucht. 

	2.
	Rechtserheblicher Sachverhalt


Gemäss der Unterstützungsverfügung vom 1. September 2003 wird Frau Muster seit September 2003 von der Sozialhilfebehörde X mit monatlich Fr. 2'160.-- unterstützt. Die Sozialhilfebehörde X stellt fest, dass Frau Muster seit dem 1. Mai 2004 einer Erwerbstä- tigkeit nachgeht und über monatliche Einkünfte von Fr. 3'000.-- verfügt. Frau Muster hat sich mit einer ratenweise Rückzahlung der unrechtmässig bezogenen Leistungen einver- standen erklärt.

	3.
	Rechtliche Würdigung des Sachverhaltes


Aufgrund des festgestellten rechtserheblichen Sachverhaltes hat Frau Muster Unterstützungsleistungen im Umfang von Fr. 2'160.-- (Monat Juni 2004) unrechtmässig bezogen. Diese unrechtmässig bezogenen Leistungen sind gemäss § 40 Abs. 1 SHG zurückzuzahlen.

Für die Bemessung der Unterstützung sind Einkünfte einzubeziehen, bewegliches Vermö- gen zu veräussern und unbewegliches Vermögen zu belehnen oder zu veräussern (§ 7 Abs. 1 SHG). 

Aufgrund des festgestellten rechtserheblichen Sachverhaltes ist Frau Muster nicht mehr notleidend im Sinne von § 4 Abs. 1 SHG. Frau Muster hat keinen Anspruch mehr auf Un- terstützungsleistungen und die laufende Unterstützung ist daher zu beenden.

	4.
	Entscheid

	://:
	1.
	Die Unterstützung von Frau Muster wird per Ende Mai 2004 beendet.

	
	2.
	Die bezogene Unterstützung vom September 2003 bis zum Mai 2004 beträgt Fr. 19'440.--, und Frau Muster ist verpflichtet, diesen Betrag bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen zurückzuerstatten.

	
	3.
	Frau Muster wird verpflichtet, die unrechtmässig bezogenen Leistungen im Umfang von Fr. 2'160.-- zurückzuzahlen.

	
	4.
	Die Rückzahlung ist wie folgt fällig: nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung in 6 monatlichen Raten à Fr. 300.-- und 1 monatliche Rate à Fr. 360.--.


(Fortsetzung von Seite 1)

	5.
	Rechtsmittelbelehrung


Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Sozialhilfebehörde X Einsprache erhoben werden. In der Einsprache sind die Begehren deutlich anzugeben und zu begründen sowie sachdienliche Unterlagen beizulegen. Eine Kopie dieser Verfügung ist ebenfalls beizulegen. 

	6.
	Datum
	
	Unterschrift

	
	
	
	Sozialhilfebehörde X

	
	24. Juni 2004
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